
durch den Hinweis auf das Zahlenverhältnis zwischen ausländischen und
deutschen Beamten die Vorwürfe bagatellisieren 41 . Betrachtet man aber,
welche Stellen tatsächlich mit Franzosen besetzt waren 42

, so lag die Leitung
aller wichtigen Ministerien in deren Hand. Dazu kam die Tatsache, daß
neben der Verwaltung der Regierungskommission die französische Berg¬
werksverwaltung und das französische Bergamt standen und daß ganz
natürlich enge Kontakte zwischen Franzosen in den verschiedenen Positionen
gepflegt wurden 43 . So war die Klage der Saarländer, von Franzosen statt
von einer neutralen Kommission regiert zu werden, durchaus verständlich.
Zu dieser wirtschaftlichen, militärischen und verwaltungsmäßigen französi¬
schen Penetration traten die Bemühungen in kulturpolitischer Hinsicht. Von
dem Recht des § 14 Kapitel I des Saarstatuts zur Errichtung französischer
Schulen machte der französische Staat Gebrauch, aber wieder durch die
Gesetzgebungstätigkeit der Regierungskommission. Diese gestattete den Be¬

such der französischen Domanialschulen allen Kindern von Grubenangehöri¬
gen und auch anderen saarländischen Kindern, wenn die Eltern um Erlaub¬
nis nachsuchten 44 . Außerdem wurde fakultativer französischer Unterricht in
allen Volksschulen des Saargebietes eingeführt. Diese Maßnahmen wurden
von der Saarbevölkerung als Französisierungstendenz und nicht als weitere
Bildungsmöglichkeit interpretiert 45 . Auch hier ist die Auffassung von Priou
aufschlußreich, der dazu darlegte:
„II y a avantage pour les relations futures économiques à développer l’enseigne¬
ment du français en Sarre, aussi la Commission du Gouvernement ne doit-elle pas
craindre d’envisager l’introduction du système suisse bilingue dont les effets sont
beaucoup dans la prospérité de la République Helvétique.“ 46

Auf die Entwicklung der französischen Schulen im Saargebiet setzten die
Franzosen große Hoffnungen, sie erwarteten sich von ihnen eine Beeinflus¬
sung des Plebiszits 47 .

Die Gesamtheit dieser Maßnahmen ließ die Regierungskommission als
Schrittmacherin einer weitherzigen Interpretation der Vertragsbestimmun¬
gen zugunsten Frankreichs erscheinen und führte zu einem stetig wachsenden
Einfluß Frankreichs an der Saar.

41 S.D.N. J.O. IV,9 (1923), S. 1064: Nach der berühmten Ratsdebatte v. 1923 lieferte
Rault diese Übersicht, die erwies, daß nur 73 Ausländer gegenüber 12 000 Deutschen
von der Regierungskommission angestellt waren.

42 S.D.N. C. 755. M. 301. 1923 I: Hier weisen die politischen Parteien in Anlage 3 zur
Denkschrift nach, daß das gesamte Generalsekretariat der Reg.-Kom., die leitenden
Stellen des Geheimsekretariats des Präsidenten, der Direktion des Innern und des
Kabinetts, der obersten Polizeiverwaltung, der Abteilung für Justiz, Schule und
Kirche fast ausschließlich mit Franzosen besetzt waren.

43 Auf die psychologischen Auswirkungen dieser Tatsache weisen besonders Os borne,
a. a. O., S- 162f., und Lambert, a. a. O., S. 109, hin.

44 S.D.N. J.O. 11,8 (1921), S. 845; V,9 (1924), S. 1185ff.; V,ll (1924), S. 1693 ff. und
S. 1702.

45 S.D.N. C. 395. M. 185. 1923. I. Denkschrift der politischen Parteien v. 2. 6. 1923
„Der Geist des Saarstatuts und die Praxis der Regierungskommission“.

46 P r i o u, a. a. O., S. 36.
47 Marvaud, a.a.O., S. 100f.; S.L.Z. Nr. 146 v. 7. 6. 1923: Rede des Abgeordneten
Ferry v. 22. 2. 1923.
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